Ausfertigung Stadtwerke

Stromlieferauftrag

fiir Haushaltskunden
(auBerhalb der Grundversorgung)

Ja, ich entscheide mich fiir:

IGB PRIVAT Tag - Laufzeit bis 31.12.2026

[ ] 1GB PRIVAT Tag und Nacht - Laufzeit bis 31.12.2026
(Zweitarifzahler erforderlich)

Ich méchte zusatzlich:

|:| meinen gesamten Strombedarf aus Wasserkraft zu einem Mehrpreis von
0,83 ct/kWh brutto beziehen.

Name, Vorname

StraBe, Hausnummer
PLZ Ort
Telefonnummer tagstber
E-Mail-Adresse (freiwillig)

Kundennummer (falls vorhanden) Geburtsdatum (freiwillig)

Der Lieferant kann dem Kunden Gber die zuvor genannte E-Mail-Adresse rechtser-
hebliche Erkldrungen zur Begriindung, Durchfilhrung, Anderung oder Beendigung
dieses Lieferverhdltnisses (z.B. Mitteilungen Uber den Vertrags- oder Lieferbeginn
etc.) zusenden.

2. Entnahmestelle (falls abweichend von Kundenanschrift)

Name, Vorname

StraBe, Hausnummer

PLZ Ort

Z&hlernummer

3. Lieferbeginn

Gewlinschter Lieferbeginn:
(maBgeblich ist die Auftragsbestatigung des Lieferanten nach Ziff. 3 AVB):

D zum

Datum des Lieferbeginns

D néchstmaoglicher Zeitpunkt

4. Preise

Der Strompreis ergibt sich aus dem beigefligten Preisblatt.

5. Laufzeit/Kiindigung

Der Vertrag IGB PRIVAT Tag bzw. IGB PRIVAT Tag und Nacht verldngert sich automatisch
um jeweils einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der
Laufzeit in Textform gekundigt wird.

6. Geltung der Allgemeinen Vertragsbedingungen

Erganzend finden die beigefugten , Allgemeine Vertragsbedingungen der Stadtwerke
St. Ingbert GmbH fr Energielieferungen” (AVB) Anwendung.
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7. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Griinden diesen Ver-
trag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist betragt 14 Tage ab dem Tag des Vertrags-
schlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuiiben, miissen Sie uns, Stadtwerke St. Ing-
bert GmbH, Reinhold-Becker-Str. 1, 66386 St. Ingbert, E-Mail: kundenservice.
swi@biosphaeren-sw.de mittels einer eindeutigen Erklarung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief oder E-Mail) iiber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wider-
rufen, informieren. Sie kénnen dafiir das beigefiigte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung liber die Ausiibung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von lhnen erhalten haben, einschlieBlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusatzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Liefe-
rung als die von uns angebotene, giinstigste Standardlieferung gewahlt haben),
unverziiglich und spétestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zuriickzuzahlen, an
dem die Mitteilung tber Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen
ist. Fiir diese Riickzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei
der urspriinglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit lhnen wur-
de ausdriicklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Riickzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Lieferung
von Strom wahrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu
dem Sie uns von der Ausiibung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Verhéltnis zum Gesamtum-
fang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

8. Kundeninformation

D Ich bin einverstanden, dass die Stadtwerke St. Ingbert GmbH, Reinhold-
Becker-Str. 1, 66386 St. Ingbert, die von mir im Rahmen dieses Vertrages
erhobenen Daten (z.B. Name, Anschrift, Tel.-Nr., Beginn und Ende der Be-
lieferung sowie Daten zum Energieverbrauch) fur an mich per Telefon und
E-Mail gerichtete Werbung fur Produkte und/oder Dienstleistungen verar-
beitet und nutzt (Vertragsangebote zu Strom- und Gasliefervertragen sowie
Informationen Uber Sonderangebote und Rabattaktionen). Die Einwilligung
gilt bis zum Ende des auf die Vertragsbeendigung folgenden Kalenderjahres,
sofern ich sie nicht vorher widerrufe. Ein solcher Widerruf ist jederzeit mog-
lich. Er erfolgt fur die Zukunft und berthrt damit nicht die RechtmaBigkeit
der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bzw. Telefonwerbung. Der Wi-
derruf ist zu richten an die Stadtwerke St. Ingbert GmbH, Reinhold-Becker-
Str. 1, 66386 St. Ingbert, Telefon: 06894 9552-175, kundenservice.swi@
biosphaeren-sw.de.

9. Auftragserteilung

Ich beauftrage die Stadtwerke St. Ingbert GmbH mit der Stromlieferung fur meine
0.9. Verbrauchsstelle. Mit meiner Unterschrift erkenne ich das Widerrufsrecht sowie
die AVB (separat beigeftgt) an. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestatigung des
Lieferanten zustande, die spatestens 14 Tage nach Absendung des Auftrages zu er-
folgen hat. Sofern keine Auswahl getroffen wurde, gilt IGB PRIVAT Tag.

X

Ort, Datum Unterschrift des Kunden

Stadtwerke St. Ingbert GmbH | Reinhold-Becker-StraBe 1 | 66386 St. Ingbert | Telefon: 06894 9552-0 | www.sw-igh.de
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Muster-Widerrufst | STADTWERKE
uster-vwiaerrurstormuiar
Wenn Sie den Stromliefervertrag widerrufen wollen, fullen Sie bitte dieses Formular S T' I N G B E RT

aus und senden Sie es per Post oder E-Mail (kundenservice@biosphaeren-sw.de)
an uns zurdck.

Stadtwerke St. Ingbert GmbH
Reinhold-Becker-Stral3e 1
66386 St. Ingbert

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abge-
schlossenen Vertrag Uber den Kauf der folgenden Waren (*)/
die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

(*) Unzutreffendes bitte streichen

Bestellt am

Name, Vorname des Verbrauchers

StraBe, Hausnummer

PLZ Ort

X

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Stadtwerke St. Ingbert GmbH | Reinhold-Becker-StraBe 1 | 66386 St. Ingbert | Telefon: 06894 9552-0 | www.sw-igb.de
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Ausfertigung Kunde - fiir lhre Unterlagen

Stromlieferauftrag

fiir Haushaltskunden
(auBerhalb der Grundversorgung)

Ja, ich entscheide mich fiir:

IGB PRIVAT Tag - Laufzeit bis 31.12.2026

[ ] 1GB PRIVAT Tag und Nacht - Laufzeit bis 31.12.2026
(Zweitarifzahler erforderlich)

Ich méchte zusatzlich:

|:| meinen gesamten Strombedarf aus Wasserkraft zu einem Mehrpreis von
0,83 ct/kWh brutto beziehen.

Name, Vorname

StraBe, Hausnummer
PLZ Ort
Telefonnummer tagstber
E-Mail-Adresse (freiwillig)

Kundennummer (falls vorhanden) Geburtsdatum (freiwillig)

Der Lieferant kann dem Kunden Gber die zuvor genannte E-Mail-Adresse rechtser-
hebliche Erkldrungen zur Begriindung, Durchfilhrung, Anderung oder Beendigung
dieses Lieferverhdltnisses (z.B. Mitteilungen Uber den Vertrags- oder Lieferbeginn
etc.) zusenden.

2. Entnahmestelle (falls abweichend von Kundenanschrift)

Name, Vorname

StraBe, Hausnummer

PLZ Ort

Z&hlernummer

3. Lieferbeginn

Gewlinschter Lieferbeginn:
(maBgeblich ist die Auftragsbestatigung des Lieferanten nach Ziff. 3 AVB):

D zum

Datum des Lieferbeginns

D néchstmaoglicher Zeitpunkt

4. Preise

Der Strompreis ergibt sich aus dem beigefligten Preisblatt.

5. Laufzeit/Kiindigung

Der Vertrag IGB PRIVAT Tag bzw. IGB PRIVAT Tag und Nacht verldngert sich automatisch
um jeweils einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der
Laufzeit in Textform gekundigt wird.

6. Geltung der Allgemeinen Vertragsbedingungen

Erganzend finden die beigefugten , Allgemeine Vertragsbedingungen der Stadtwerke
St. Ingbert GmbH fr Energielieferungen” (AVB) Anwendung.

Drucken
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7. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Griinden diesen Ver-
trag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist betragt 14 Tage ab dem Tag des Vertrags-
schlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuiiben, miissen Sie uns, Stadtwerke St. Ing-
bert GmbH, Reinhold-Becker-Str. 1, 66386 St. Ingbert, E-Mail: kundenservice.
swi@biosphaeren-sw.de mittels einer eindeutigen Erklarung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief oder E-Mail) iiber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wider-
rufen, informieren. Sie kénnen dafiir das beigefiigte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung liber die Ausiibung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von lhnen erhalten haben, einschlieBlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusatzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Liefe-
rung als die von uns angebotene, giinstigste Standardlieferung gewahlt haben),
unverziiglich und spétestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zuriickzuzahlen, an
dem die Mitteilung tber Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen
ist. Fiir diese Riickzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei
der urspriinglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit lhnen wur-
de ausdriicklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Riickzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Lieferung
von Strom wahrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu
dem Sie uns von der Ausiibung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Verhéltnis zum Gesamtum-
fang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

8. Kundeninformation

D Ich bin einverstanden, dass die Stadtwerke St. Ingbert GmbH, Reinhold-
Becker-Str. 1, 66386 St. Ingbert, die von mir im Rahmen dieses Vertrages
erhobenen Daten (z.B. Name, Anschrift, Tel.-Nr., Beginn und Ende der Be-
lieferung sowie Daten zum Energieverbrauch) fur an mich per Telefon und
E-Mail gerichtete Werbung fur Produkte und/oder Dienstleistungen verar-
beitet und nutzt (Vertragsangebote zu Strom- und Gasliefervertragen sowie
Informationen Uber Sonderangebote und Rabattaktionen). Die Einwilligung
gilt bis zum Ende des auf die Vertragsbeendigung folgenden Kalenderjahres,
sofern ich sie nicht vorher widerrufe. Ein solcher Widerruf ist jederzeit mog-
lich. Er erfolgt fur die Zukunft und berthrt damit nicht die RechtmaBigkeit
der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bzw. Telefonwerbung. Der Wi-
derruf ist zu richten an die Stadtwerke St. Ingbert GmbH, Reinhold-Becker-
Str. 1, 66386 St. Ingbert, Telefon: 06894 9552-175, kundenservice.swi@
biosphaeren-sw.de.

9. Auftragserteilung

Ich beauftrage die Stadtwerke St. Ingbert GmbH mit der Stromlieferung fur meine
0.9. Verbrauchsstelle. Mit meiner Unterschrift erkenne ich das Widerrufsrecht sowie
die AVB (separat beigeftgt) an. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestatigung des
Lieferanten zustande, die spatestens 14 Tage nach Absendung des Auftrages zu er-
folgen hat. Sofern keine Auswahl getroffen wurde, gilt IGB PRIVAT Tag.

X

Ort, Datum Unterschrift des Kunden

Stadtwerke St. Ingbert GmbH | Reinhold-Becker-StraBe 1 | 66386 St. Ingbert | Telefon: 06894 9552-0 | www.sw-igh.de
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Strompreise

fir Haushaltskunden
gultig ab 1. Januar 2025

1. Sondervertrag IGB PRIVAT

Sondervertrag IGB PRIVAT Tag (1103007_SV_Privat_Tag_IGB)

Arbeitspreis Servicepreis Grundpreis
Jahres-
energiebedarf | CentkWh — CentkWh | Euro/lahr Euro/Jahr Euro/Jahr Euro/Jahr
netto brutto** netto brutto** netto brutto**
bis 2700 kWh 31,35 37,31 16,81 20,00 60,00 71,40
ab 2701 kWh 29,91 35,60 16,81 20,00 99,00 117,81

Sondervertrag IGB PRIVAT Tag und Nacht (1103008_sV_priv_TagNacht_IGB)

Arbeitspreis Tag Arbeitspreis Nacht! Servicepreis Grundpreis
enegggzdarf Cent/kWh  Cent/kWh | Cent/kWh  Cent/kWh | Euro/lahr Euro/Jahr Euro/Jahr Euro/Jahr
netto* brutto** netto brutto** netto brutto** netto brutto**
bis 2700 kWh 31,35 37,31 27,76 33,04 25,13 29,90 74,52 88,68
ab 2701 kWh 29,91 35,60 27,76 33,04 25,13 29,90 114,12 135,80

2. Sondervertrag IGB PRIVAT — Okostrom

(1104007_SV_priv_Tag_Oko_IGB + 1104008_SV_priv_T/N_Oko_IGB)
Preisstellung wie Sondervertrag IGB PRIVAT mit Aufschlag Watergreen auf den Arbeitspreis

Die Arbeitspreise enthalten Konzessionsabgaben in Hohe von 1,59 Cent/kWh, die an die Stadt St. Ingbert abgefthrt werden.
Innerhalb der Niedrigtarifzeit liegt die Konzessionsabgabe bei 0,61 Cent/kWh. 'Niedrigtarifzeit von 21 bis 6 Uhr.
Der Servicepreis hat nur Gultigkeit fur eine Standard-Messeinrichtung, bzw. moderne Messeinrichtung gem. MsbG.

Fiir alle Tarife gilt:

Die Netto-Arbeitspreise fur die Versorgung mit Strom enthalten die gesetzlichen Umlagen und Steuern, wie EEG (zzt. 0 Cent/kWh), KWKG (zzt. 0,277 Cent/kWh),
Aufschlag fur besondere Netznutzung (zzt. 1,558 Cent/kWh), die Offshore-Netzumlage (zzt. 0,816 Cent/kWh) sowie die AblaV (zzt. 0 Cent/kWh), StromStG
(zzt. 2,050 Cent/kWh) und die Netznutzungsentgelte. Die Brutto-Preise werden auf der Basis der Netto-Preise ermittelt. Die Netto-Preise erhthen sich um die
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der jeweiligen gesetzlich festgelegten Hohe. Die angegebenen Preise sind aus Ubersichtlichkeitsgriinden zum Teil gerundet.
Zusétzliche Hinweise zur Héhe der genannten Umlagen und Aufschldge finden Sie auf der Informationsplattform der deutschen Ubertragungsnetzbetreiber unter
www.netztransparenz.de. Informationen zum Netzentgelt sind auf der Internetseite Ihres Netzbetreibers unter www.sw-igb.de veroffentlicht. (Stand: 01.01.2025)
Die Standard-Messeinrichtung bzw. moderne Messeinrichtung gem. MsbG besteht grundsatzlich aus einem Eintarifzéhler.

Die Kosten intelligenter Messsysteme betragen p.a. (brutto) 6.001 — 10.000 kWh 20 €, 10.001 — 20.000 kWh 50 €, 20.001 — 50.000 kWh 90 €, 50.001 —
100.000 kWh 120 € und werden als Servicepreis abgerechnet.

Die Abrechnung der Service- und Grundpreise erfolgt tagesgenau.

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Preisen erhalten Sie unter:

Telefon: 06894-9552-0 | info@biosphaeren-sw.de | www.sw-igb.de

Stadtwerke St. Ingbert GmbH | Reinhold-Becker-StraBe 1 | 66386 St. Ingbert | Telefon: 06894 9552-0 | www.sw-igb.de

Die Nummer 1 fir erstklassige Versorgung




Allgemeine Vertragsbedingungen

der Stadtwerke St. Ingbert GmbH fiir Energielieferungen
(Stand: 01.08.2022)

Q)

Allgemeines

Die vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten fur alle zwischen der Stadtwerke
St. Ingbert GmbH (nachfolgend , Lieferant”) und ihren Kunden geschlossenen Energieliefer-
vertrage.

Im Sinne dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen bedeutet ,Energie” sowohl Elektrizitat als
auch Gas.

Vertrage des Lieferanten mit Kunden mit registrierender Leistungsmessung werden von den
vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht erfasst.

Vertragsgegenstand, Voraussetzungen fiir die Belieferung, Kiindigung bestehender
und Abschluss erforderlicher Vertrage

Gegenstand des Vertrages ist die Energielieferung fir den Eigenverbrauch des Kunden in
Niederspannung oder Niederdruck.

Der Kunde bezieht seinen Gesamtbedarf an Energie fur die von dem Kunden im hiesigen
Vertrag angegebene Verbrauchsstelle aus dem Niederspannungsnetz oder Niederdrucknetz
des ortlichen Netzbetreibers zu den Bedingungen dieses Vertrages.

Die Energie wird dem Kunden am Hausanschluss der Verbrauchsstelle zur Verfiigung gestellt.
Der Kunde bevollmachtigt den Lieferanten, bestehende Energieliefervertrage mit anderen
Lieferanten fur die vertragliche Verbrauchsstelle zu kiindigen und die fur die Energielieferung
erforderlichen Vertrage abzuschlieBen. Insoweit ist der Lieferant von den Beschrankungen
des § 181 BGB befreit. Die Vollmachten erléschen mit Beendigung des hiesigen Vertrages.
Voraussetzung fur die Belieferung des Kunden mit Energie ist, dass der Hausanschluss des
Kunden bereits erstellt wurde und zu Lieferbeginn seitens des Kunden kein Vertrag mit ei-
nem anderen Lieferanten besteht.

Vertragsschluss, Verpflichtungen des Kunden bei Abschluss eines Online-Tarifs, Be-
ginn der Lieferung

Der Vertrag kommt durch Bestatigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraus-
sichtlichen Lieferbeginns zustande. Dies gilt auch dann, wenn der Kunde ein Vertragsange-
bot Uber das Internetangebot des Lieferanten abgibt.

Sofern der Kunde einen Online-Tarif gewahlt hat, ist dieser verpflichtet, sich unverziiglich im
Online-Kundenbereich des Lieferanten zu registrieren, hier eine giltige E-Mail-Adresse zu
hinterlegen und diese fir die Dauer des Vertragsverhaltnisses zwischen den Parteien stets
aktuell zu halten. Dem Kunden ist bekannt, dass die Kommunikation zwischen den Parteien
fur die Dauer des Vertragsverhéltnisses in der Regel per E-Mail erfolgt. Dem Lieferanten
bleibt es unbenommen, dem Kunden Mitteilungen in anderer Form, insbesondere briefliche
Mitteilungen, zu Ubersenden.

MaBgeblich fur den tatsachlichen Lieferbeginn ist, dass alle fur die Belieferung notwendigen
MaBnahmen erfolgt bzw. die Voraussetzungen nach Ziff. 2 e) gegeben sind.

Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemaB §§ 355 Abs. 2,
356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn der Kunde fordert den Lieferanten hierzu ausdriicklich auf.
Der Vertragsschluss steht unter dem Vorbehalt, dass seitens des Lieferanten keine Forde-
rungen aus einem friiheren oder aus dem derzeitigen Lieferverhéltnis gegen den Kunden
bestehen.

Vertragslaufzeit

Die Vertragslaufzeit richtet sich nach der im Vertrag bestimmten Laufzeit.

Soweit der Vertrag nicht von einer der Parteien gemaB Ziff. 5 gekundigt wird, verldngert
dieser sich jeweils um einen Monat.

Vertragsbeendigung

Der Vertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von einem Monat zum Ende der jewei-
ligen Vertragslaufzeit in Textform gektndigt werden. Ein auf unbestimmte Zeit verlangertes
Vertragsverhaltnis kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat in Textform gekundigt
werden.

Das Recht zur auBerordentlichen Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt von der vorstehen-
den Regelung unberihrt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der Kunde
seinen Zahlungspflichten aus dem hiesigen Vertragsverhaltnis nicht nachkommt.

Umzug des Kunden

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug/Wohnsitzwechsel mit einer Frist
von sechs Wochen vor seinem Umzug unter Angabe der neuen Anschrift in Textform anzu-
zeigen.

Im Falle eines Umzugs kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in
Textform und unter Mitteilung seiner zukiinftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner
zuktnftigen Entnahmestelle verwendeten Marktlokations-ldentifikationsnummer kindigen.
Die Kindigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem
spateren Zeitpunkt erklart werden. Die Satze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Lieferant dem
Kunden die Fortsetzung dieses Vertrages an dessen neuem Wohnsitz zu den bisherigen Ver-
tragsbedingungen binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kiindigung anbietet und die Belie-
ferung an der neuen Entnahmestelle méglich ist. Nimmt der Kunde dieses Angebot nicht an,
wird das Vertragsverhaltnis an der alten Entnahmestelle fortgefuhrt. Eine Kindigung nach
den Satzen 1 bis 2 wird in dem Fall grundsétzlich in eine ordentliche Kiindigung umgedeutet.
Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das
Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat und das Angebot tber die Fortsetzung des Lieferver-
haltnisses am neuen Wohnsitz nach Satz 4 rechtzeitig angenommen hat.

Bis zu der wirksamen Beendigung dieses Vertrages bleibt der Kunde verpflichtet, weitere Ent-
nahmen an seiner bisherigen Abnahmestelle nach den Preisen dieses Vertrages zu vergtten.
Wird die Belieferung an der bisherigen Abnahmestelle vor Vertragsbeendigung unmaglich,
etwa weil die Abnahmestelle von einem neuen Kunden belegt wird, haftet der Kunde fur die
dem Lieferanten entstehenden Schaden.

Messungen, Abschlagszahlungen, Abrechnung

Die Menge der seitens des Lieferanten gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen
des zustandigen Messstellenbetreibers ermittelt. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten
unverziglich Verlust, Beschadigung oder Stérung der Messeinrichtung mitzuteilen.

Die Ablesung der Messeinrichtung wird vom Messstellenbetreiber, Lieferanten oder auf des-
sen Verlangen kostenlos vom Kunden durchgefthrt. Der Lieferant ist berechtigt, fur Zwecke
der Abrechnung die Ablesedaten des Messstellenbetreibers sowie des Netzbetreibers oder
eines Dritten zu verwenden. Andernfalls gestattet der Kunde nach vorheriger Benachrich-
tigung den Beauftragten des Lieferanten den Zutritt zu seinem Grundsttick und zu seinen
Raumen, soweit dies zur Ablesung oder zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen
erforderlich ist und tragt Sorge fir die Zuganglichkeit der Messeinrichtung. Im Falle einer
Selbstablesung wird der Lieferant den Kunden hierzu rechtzeitig auffordern. Die Aufforde-
rung zur Selbstablesung erfolgt dann rechtzeitig, wenn diese drei Wochen vor dem vorgese-
henen Ablesezeitpunkt erfolgt. Mit der Aufforderung zur Selbstablesung wird der Lieferant
den Kunden auch darber informieren, wie die Ergebnisse der Selbstablesung dem Liefe-
ranten mitgeteilt werden sollen. Der Haushaltskunde kann einer Selbstablesung widerspre-
chen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Nimmt der Kunde die Selbstablesung nicht oder
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verspatet vor, obwohl diese rechtzeitig angekiindigt wurde oder sind aus anderen Griinden
keine plausiblen Messwerte verfligbar, kann der Lieferant den Verbrauch des Kunden auf
der Grundlage der letzten Abrechnung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch
vergleichbarer Kunden, dies jeweils unter angemessener Ber(cksichtigung der Umsténde des
Einzelfalls, schatzen.

Der Lieferant ist berechtigt von dem Kunden Abschlagszahlungen zu verlangen. Die Berech-
nung der Abschlagszahlungen erfolgt auf Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen
zwolf Monate. Sofern eine solche Berechnung nicht méglich ist, erfolgt diese auf Grundlage
des durchschnittlichen Verbrauchs vergleichbarer Kunden, dies jeweils unter angemessener
Berticksichtigung der Umstande des Einzelfalls. Macht ein Haushaltskunde glaubhaft, dass
sein Verbrauch erheblich geringer ist, so wird dies angemessen bei der Berechnung berck-
sichtigt.

Zum Ende eines jeden vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der in der Regel
zwolf Monate betragt sowie zum Ende des Lieferverhaltnisses, wird von dem Lieferanten
eine Abrechnung tber den tatsachlichen Umfang der Belieferung unter Anrechnung der
Abschlagszahlungen erstellt. Ergibt sich aus der Abrechnung ein Guthaben fur den Kunden,
wird dieses von dem Lieferanten vollstandig mit der nachsten Abschlagszahlung verrech-
net. Guthaben, die aus einer Abschlussrechnung folgen oder dessen Betrag hoher als eine
Abschlagszahlung sind, werden binnen zwei Wochen auf das Abrechnungskonto oder auf
Wunsch des Kunden auf ein anderes Konto tberwiesen. Zu wenig geleistete Betrage sind
vom Kunden unverziiglich nachzuentrichten.

Es besteht die Mdglichkeit einer unterjahrigen (monatlichen, viertel- oder halbjéhrlichen)
Abrechnung. Hierzu ist eine gesonderte Vereinbarung zwischen den Parteien zu treffen. Der
genaue Abrechnungszeitpunkt wird von dem Lieferanten festgelegt. Erfolgt die unterjahrige
Abrechnung auf Wunsch des Kunden, kénnen hierfur seitens des Lieferanten Entgelte erho-
ben werden.

Der Kunde kann einmal jahrlich eine unentgeltliche Abrechnung in Papierform verlangen.
Der Kunde kann die unentgeltliche Ubermittlung der Abrechnungen und Abrechnungsinfor-
mationen durch elektronische Ubermittlung verlangen.

Zahlungsmodalitaten

Der Kunde hat die Wahl, ob er dem Lieferanten ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt oder die
félligen Forderungen aus dem hiesigen Vertragsverhaltnis per Uberweisung oder in bar be-
zahlt. Bei einer Zahlung per Uberweisung erhélt der Kunde alle erforderlichen Zahlungsinfor-
mationen mit der ersten zu zahlenden Rechnung oder mit der ersten Abschlagsmitteilung.
Sofern seitens des Kunden ein SEPA-Mandat erteilt wurde und das Konto des Kunden am Tag
der mitgeteilten Falligkeit keine ausreichende Deckung aufweist, ist der Lieferant berechtigt,
dem Kunden fur die Riickgabe der Lastschrift die Kosten seiner eigenen Bank in voller Hohe
sowie die Kosten, die dem Lieferanten von der Bank des Kunden in Rechnung gestellt wer-
den, in Rechnung zu stellen.

Sollte das Konto des Kunden am Tag der mitgeteilten Falligkeit einmal keine ausreichende
Deckung aufgewiesen haben, ist der Kunde kunftig verpflichtet, die falligen Rechnungsbe-
trége zur Anweisung zu bringen.

Im Falle eines Widerrufs des Vertrages durch den Kunden sind etwaige geleistete Zahlungen
des Kunden auf das von diesem angegebene Konto seitens des Lieferanten zu erstatten.

Falligkeit, Zahlung, Verzug des Kunden

Rechnungen und Abschlags- bzw. Vorauszahlungen werden zu dem seitens des Lieferanten
angegebenen Zeitpunkt zur Zahlung fallig, frihestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der
Rechnung. Zum Falligkeitszeitpunkt sind diese zu zahlen.

Sofern sich der Kunde in Zahlungsverzug befindet und der Lieferant diesen erneut zur Zah-
lung auffordert, ist der Lieferant berechtigt, dem Kunden Mahnkosten in Héhe von EUR
1,50 (Stand 01/2020) zu berechnen. Der Lieferant behalt sich vor, diese Mahnkosten kinftig
angemessen anzupassen. Dem Kunden wird der Nachweis gestattet, dass dem Lieferanten
kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

Sofern der Kunde auch nach Mahnung durch den Lieferanten die féllige Forderung nicht
zahlt, steht es dem Lieferanten frei, einen Inkassodienstleister oder einen Rechtsanwalt mit
der Geltendmachung und Durchsetzung der Forderung zu beauftragen. Weiterhin kann der
Lieferant selbst oder durch einen Dritten die Forderung geltend machen und durchsetzen.
Der Kunde hat die durch die Geltendmachung und Durchsetzung der Forderung entstehen-
den Kosten zu tragen.

Der Lieferant behalt es sich vor im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden, gegentiber diesem
Verzugszinsen gemalB § 288 BGB geltend zu machen.

Vorauszahlungen

Der Lieferant kann von dem Kunden in angemessener Hohe Vorauszahlungen verlangen,
wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem hiesigen Vertrag in nicht unwesentlicher Héhe
in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwolf Monaten wiederholt in
Zahlungsverzug gerat oder wenn nach sonstigen Umstanden des Einzelfalls Grund zu der
Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzei-
tig nachkommt. Wann eine Forderung des Lieferanten in nicht unwesentlicher Hohe vorliegt,
ergibt sich aus den Regelungen der StromGVV sowie der GasGVV.

Bei Verlangen einer Vorauszahlung wird der Kunde hiertiber ausdriicklich in Textform unter-
richtet.

Die Hohe der Vorauszahlung des Kunden betragt die fur einen Zeitraum von zwei Liefermo-
naten zu leistenden Zahlungen und ergibt sich aus dem durchschnittlichen Verbrauch far
zwei Liefermonate des vorangegangenen Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Ver-
tragspreis. Sollte kein vorhergehender Abrechnungszeitraum bestehen, ergibt sich die Hohe
der Vorauszahlung aus dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden unter an-
gemessener Berticksichtigung der Umstande des Einzelfalls und dem aktuellen Vertragspreis.
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies in angemes-
senem Umfang zu beriicksichtigen.

Die Vorauszahlung wird mit den jeweils nachsten vom Kunden nach diesem Vertrag zu leis-
tenden Zahlungen verrechnet. Erfolgt eine solche Verrechnung, ist der Kunde verpflichtet,
den verrechneten Betrag unverziiglich nach der Verrechnung als erneute Vorauszahlung
nachzuentrichten.

Der Lieferant wird in angemessenen Abstanden prifen, ob die Erhebung von Vorauszahlun-
gen auch kiinftig zur Sicherung seiner Forderungen erforderlich ist.

Aufrechnung
Der Kunde ist zur Aufrechnung mit einer Gegenforderung nur dann berechtigt, wenn seine
Gegenforderung unbestritten oder rechtskréftig festgestellt worden ist.

Preise und Preisanderungen

Die Preise fur die Belieferung sowie die Hohe der Abschlagszahlungen ergeben sich aus dem
zwischen den Parteien bestehenden Vertrag und/oder aus dessen Anlagen oder aus den
Abschlagsmitteilungen des Lieferanten an den Kunden. Preisgarantien (Festpreisvertrage)
gelten nur, soweit dies ausdriicklich vereinbart wird und generell nur fir die Erstlaufzeit des
Vertrages.
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Im Strompreis sind derzeit die folgenden Kosten enthalten: Beschaffungs- und Vertriebskos-
ten, die an den Netzbetrieb zu entrichtenden Entgelte, die Umlagen nach EEG, KWKG, § 19
StromNEV, § 17f. EnWG, ab dem 1. Januar 2023 die Wasserstoffumlage § 118 EnWG, § 18
AbLaV die Konzessionsabgabe sowie die Umsatz- und Stromsteuer in der jeweils geltenden
Hohe. Weitere staatlich veranlasste Preisbestandteile konnen kunftig hinzukommen. Im Gas-
preis sind die folgenden Kosten enthalten: Beschaffungs- und Vertriebskosten, die an den
Netzbetrieb zu entrichtenden Entgelte, die Konzessionsabgabe, die Kosten fur den Erwerb
von Emissionszertifikaten gemaB dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) sowie die
Umsatz- und Energiesteuer in der jeweils geltenden Hohe. Weitere staatlich veranlasste Preis-
bestandteile kénnen kinftig hinzukommen.

Staatlich veranlasste Preisbestandteile im Sinne von Buchst. b) Satz 2 und 4 sind insbesondere
Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste, die Beschaffung, Erzeugung, Netznut-
zung (Ubertragung und Verteilung), Messung oder den Verbrauch von Energie betreffende
Mehrbelastungen.

Sofern im Vertrag oder Auftragsschreiben nicht anders geregelt, nimmt der Lieferant mindes-
tens alle 12 Monate eine Uberpriifung der Kostenentwicklung vor. Bei Kostensteigerungen
ist der Lieferant berechtigt und bei Kostensenkungen verpflichtet, die vereinbarten Preise
(Grund- und/oder Arbeitspreis) nach billigem Ermessen im Wege der einseitigen Leistungs-
bestimmung nach § 315 BGB anzupassen, wenn dies aufgrund einer veranderten Kostensi-
tuation erforderlich wird, um das bei Vertragsschluss vereinbarte Verhéltnis von Leistung und
Gegenleistung (Aquivalenzinteresse) aufrecht zu erhalten. Der Kunde kann dies nach § 315
Abs. 3 BGB zivilgerichtlich Gberprifen lassen. Bei der Preisermittlung ist der Lieferant ver-
pflichtet, Kostensteigerungen nur unter Ansatz gegenlaufiger Kostensenkungen zu bertick-
sichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen und Kostensenkungen vorzunehmen.
Preisanpassungen sind dabei so durchzufiihren, dass Kostensenkungen nicht nach fir den
Kunden ungunstigeren MalBstdben Rechnung getragen wird als Kostensteigerungen.

Die Preisénderung wird erst nach entsprechender Mitteilung an den Kunden in Textform
wirksam. Die Mitteilung in Textform sowie die Veroffentlichung auf den Internetseiten des
Lieferanten erfolgt bei Haushaltskunden mindestens einen Monat, bei Letztverbrauchern, die
keine Haushaltskunden sind, mindestens zwei Wochen vor Inkrafttreten der Preisanderung.

Erfolgt eine Preisanderung, so hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer
Ktndigungsfrist auBerordentlich bis zum Wirksamwerden der Preisanderung zu kindigen.
Auf das Recht zur auBerordentlichen Kiindigung wird der Lieferant den Kunden in der Mittei-
lung Uber die bevorstehende Anderung hinweisen. Die Kiindigung bedarf der Textform. Das
Recht zur ordentlichen Ktindigung bleibt hiervon unberthrt.

Abweichend von Buchst. e) und f) werden Anderungen der Umsatzsteuer gemaB Umsatz-
steuergesetz ohne vorherige Mitteilung an den Kunden sowie ohne auBerordentliche Kiindi-
gungsmaglichkeit an den Kunden weitergegeben.

Messentgelte und Anderungen dieser Messentgelte

Die Messentgelte sind abhangig von der bei dem Kunden verbauten Messeinrichtung sowie
dem von diesem gewahlten bzw. zustandigen Messstellenbetreiber.

Sind bei dem Kunden entsprechend den Regelungen des Messstellenbetriebsgesetzes mo-
derne Messeinrichtungen oder intelligente Messsysteme verbaut und werden dem Lieferan-
ten infolgedessen abweichende Messentgelte in Rechnung gestellt seitens des zustandigen
Messstellenbetreibers, ist der Lieferant bei Kostensteigerungen berechtigt und bei Kosten-
senkungen verpflichtet, die Preise zum Zeitpunkt und im Umfang der Anderung des Entgelts
fir den Messstellenbetrieb anzupassen. Dies gilt auch dann, wenn auf Wunsch des Kunden
der Messstellenbetrieb nicht durch den grundzustandigen Messstellenbetreiber, sondern
durch einen Dritten erfolgt. Ziff. 12 d) und e) sind entsprechend anzuwenden.

Einstellung der Lieferung

Der Lieferant ist berechtigt, bei Zuwiderhandlungen gegen die hiesigen vertraglichen Rege-
lungen, insbesondere bei Zahlungsverzug trotz Mahnung, die Lieferung einzustellen und die
Energieversorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen. Dem Kunden wird
diese Unterbrechung sowie die Einstellung der Lieferung spétestens vier Wochen vorher an-
gedroht und der Beginn der Unterbrechung spétestens drei Werktage vor der Unterbrechung
angekundigt. Die Unterbrechung sowie die Einstellung der Lieferung unterbleiben, wenn der
Kunde glaubhaft macht, dass er seinen Verpflichtungen unverztglich vollumfénglich nach-
kommt. Auf etwaige Besonderheiten in der Sphare des Kunden, die einer Unterbrechung
und Einstellung der Lieferung zwingend entgegenstehen, hat der Kunde den Lieferanten
unverziglich hinzuweisen.

Der Lieferant ist dartiber hinaus insbesondere berechtigt, ohne vorherige Androhung und
Ankiindigung die Energieversorgung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn
der Kunde schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen verwendet und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren un-
berechtigten Energieentnahme erforderlich ist.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind dem Lie-
feranten vom Kunden zu ersetzen. Die Kosten werden dem Kunden nach tatsachlichem
Aufwand oder pauschal nach den geltenden Preisregelungen in Rechnung gestellt. Sofern
eine pauschale Berechnung erfolgt, hat der Kunde das Recht nachzuweisen, dass die Kosten
nicht entstanden sind oder wesentlich geringer als die Pauschale sind. Die Belieferung wird
durch den Lieferanten wieder hergestellt, wenn die Gruinde fur die Unterbrechung entfallen
und die Kosten fiir die Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind.

Haftung

Anspriiche des Kunden wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei UnregelmaBigkeiten
in der Versorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebs einschlieB-
lich des Netzanschlusses handelt, gegentiber dem Netzbetreiber geltend zu machen. Eine
Geltendmachung gegentber dem Lieferanten ist ausgeschlossen. Sofern dem Lieferanten
diese bekannt sind oder in zumutbarer Weise aufgeklart werden kénnen und dies vom Kun-
den gewdnscht ist, wird ihm der Lieferant tber die mit der Schadensverursachung zusam-
menhéangenden Tatsachen Auskunft geben.

Auch im Ubrigen ist die Haftung des Lieferanten sowie seiner Erfiillungs- und Verrichtungs-
gehilfen fur Schaden ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zuléssig ist.

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die nicht auf Vorsatz oder Fahrlas-
sigkeit beruht, beschrénkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei
Abschluss des Vertrages als mogliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder
unter Beriicksichtigung der Umsténde, die sie kannte oder kennen musste, hétte vorausse-
hen mussen.

Beauftragung von Dritten/Dienstleistern
Der Lieferant ist berechtigt, sich zur Erftllung der Verpflichtungen aus dem hiesigen Vertrags-
verhaltnis Dritter zu bedienen.

Rechtsnachfolge
Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag gehen auf die jeweiligen Rechtsnachfolger der
Vertragsparteien tber.
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Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen Dritten
zu Ubertragen, sofern der Kunde zustimmt. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund
versagt werden und gilt als erteilt, wenn der Kunde nicht innerhalb von vier Wochen nach
der Mitteilung tber die Ubertragung in Textform widerspricht.

Erfiillungsort
Erfullungsort fur alle zu erbringenden Liefer- und Dienstleistungen ist die jeweilige Abnahme-
stelle des Kunden.

Schufaklausel, AuBergerichtliche Streitbeilegung

Der Lieferant weist darauf hin, dass er Daten tber gerichtliche EinziehungsmaBnahmen bei
Uberfalligen und unbestrittenen Forderungen an die SCHUFA HOLDING AG, Hagenauer Stra-
Be 44, 65203 Wiesbaden tbermittelt. Soweit nach Ubermittlung dieser Informationen solche
Daten aus anderen Vertragsverhéltnissen bei der SCHUFA anfallen, kann er hiertiber eben-
falls Auskiinfte erhalten. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie
Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskinfte an
Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen
gegen Kredit gewahren. Die vorgenannten Datentbermittlungen erfolgen entsprechend der
einschlagigen Datenschutzregelungen. Bei der Erteilung von Auskinften kann die SCHUFA
ihren Vertragspartnern erganzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrschein-
lichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren). Sie konnen Aus-
kunft bei der SCHUFA Uber die Sie betreffenden gespeicherten Daten erhalten.
Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienstleister (Unterneh-
men) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 des Burgerli-
chen Gesetzbuchs (Verbraucher), insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualitat von
Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versor-
gungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, innerhalb
einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Die vorgenann-
ten Verbraucherbeschwerden sind zu richten an Stadtwerke St. Ingbert GmbH, Reinhold-
Becker-StraBe 1, 66386 St. Ingbert, Telefon: 06894 9552-110, E-Mail: verbraucherservice@
biosphaeren-sw.de

Der Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchftihrung eines
Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn der Lieferant der Beschwerde nicht innerhalb der
Beschwerdefrist abgeholfen hat oder erklért hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. Das Un-
ternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die
Einreichung der Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjahrung
gemaB § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein
anderes Verfahren zu beantragen, bleibt unberthrt.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle Energie e.V. lauten derzeit: FriedrichstraBe 133,
10117 Berlin, Telefon: +49 30 27 57 24 00, Telefax: +49 30 27 57 24 069, E-Mail: info@
schlichtungsstelle-energie.de

Weitere Informationen zu Beschwerden und dem vorstehenden Schlichtungsverfahren nach
§ 111b EnwG erhalt der Kunde bei der Bundesnetzagentur.

Weiterhin haben Verbraucher die Maglichkeit Gber die Online-Streitbeilegungs-Plattform der
europaischen Union kostenlose Hilfestellung fur die Einreichung einer Verbraucherbeschwer-
de zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen
Uber die Verfahren an Verbraucherschlichtungsstellen in der europaischen Union zu erhalten.

Anderung der Allgemeinen Vertragsbedingungen

Die Anderungen der Allgemeinen Vertragsbedingungen werden Haushaltskunden spa-
testens einen Monat, Letztverbrauchern, die keine Haushaltskunden sind spatestens zwei
Wochen vor Inkrafttreten der Anderung dem Kunden in Textform mitgeteilt und auf der
Internetseite des Lieferanten vertffentlicht.

Andert der Lieferant die Allgemeinen Vertragsbedingungen, so hat der Kunde das Recht, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist auBerordentlich bis zum Wirksamwerden der
neuen Allgemeinen Vertragsbedingungen zu kiindigen. Die Kindigung bedarf der Textform.
Das Recht zur auBerordentlichen Kiindigung bleibt hiervon unberiihrt.

Schlussbestimmungen

Soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, gelten fur die Lieferung von Strom
im Ubrigen die Verordnung tber Allgemeine Bedingungen fiir die Grundversorgung von
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizitat aus dem Niederspannungsnetz
(Stromgrundversorgungsverordnung — StromGVV) bzw. firr die Lieferung von Gas die Ver-
ordnung Uber Allgemeine Bedingungen fir die Grundversorgung von Haushaltskunden und
die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (GasGVV), beide in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung.

Mindliche Nebenabreden bestehen nicht.

Der Vertrag unterliegt ausschlieBlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
AusschlieBlicher Gerichtsstand ist St. Ingbert.

Sollten einzelne Vertragsbestimmungen undurchfiihrbar sein oder werden, so bleibt der Ver-
trag im Ubrigen hiervon unberiihrt.
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Informationen zur Datenverarbeitung
gemafB Artikel 13 und 14 DSGVO

BIOSPHAREN
STADTWERKE
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Datenverarbeitung im Rahmen des Kundenvertragsverhaltnisses (B2C)

Datenverarbeitung

Die Stadtwerke St. Ingbert GmbH, Reinhold-Becker-Stral3e 1, 66386
St. Ingbert, vertreten durch den Geschéftsfihrer Herrn Jirgen Bach,
verarbeiten personenbezogene Daten im Hinblick auf Ihre Person
im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchfihrung und Ab-
wicklung des geschlossenen Vertrages und dessen Anbahnung auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO sowie zur Erfullung
von rechtlichen Verpflichtungen (beispielsweise Handels- und Steu-
errecht) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. ¢ DSGVO. Dies
erfasst u. a. die Abrechnung lhrer Energieleistungen, den Versand
von Rechnungen und ggf. Mahnungen sowie die Kommunikation
mit Ihnen.

Ferner werden Daten auch zu berechtigten Zwecken gemaB Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet, wie Vermarktung, betriebsin-
terne Statistiken bzw. Optimierung der Angebote. Die berechtigten
Interessen liegen insbesondere in der Optimierung von Prozessen
und der kostengerechten Zurechnung; hierbei werden lhre Interes-
sen, Grundrechte und Grundfreiheiten gebihrend bertcksichtigt.

Die von lhnen bereit gestellten Daten sind zur Durchfihrung des
Vertragsverhaltnisses erforderlich. Ohne diese Daten kénnen wir
den geschlossenen Vertrag nicht erfillen.

Im Rahmen des geschitzten Bereichs auf unserer Internetprasenz
kénnen Sie sich mittels persénlicher Kennung anmelden. Bei jeder
Anmeldung werden Protokolle zu statistischen Zwecken erstellt
und verarbeitet. Die Protokolle enthalten folgende Angaben:

e |P-Adresse

e Browser, Betriebssystem, installierte Plug-ins und Bildschirmauf-
|6sung

¢ Aufenthaltszeit auf den Seiten

Die genannten Daten werden auf Basis unseres berechtigten In-
teresses gemafB Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO durch uns nur zu
folgenden Zwecken verarbeitet:

¢ Gewahrleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der In-
ternetprasenz,

e Gewahrleistung einer komfortablen Nutzung unserer Internet-
prasenz,

e Auswertung der Systemsicherheit und -stabilitat sowie zu weite-
ren administrativen Zwecken.

Wir behalten uns vor, diese Daten nachtraglich zu prifen, wenn
uns konkrete Anhaltspunkte fir eine rechtswidrige Nutzung be-
kannt werden. Die Daten werden umgehend geléscht, wenn sie
zur Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind, spatestens je-
doch nach sechs Monaten.

Weitergabe / Dienstleister

lhre personenbezogenen Daten werden teilweise an externe
Dienstleister (z.B. Messstellen- und Netzbetreiber, Versanddienst-
leister, Inkassodienstleister, Rechtsberater) weitergeben. Zum Teil
kénnen externe IT-Dienstleister im Rahmen einer Auftragsdaten-
verarbeitung gemafB Artikel 28 DSGVO) auf lhre Daten zugreifen.
Hierbei agierendie Dienstleister weisungsgebunden, was durch
entsprechende Vertrage sichergestellt wurde. Jene Dienstleister
stellen durch diesen Vertragsabschluss ein angemessenes Daten-
schutzniveau sicher.

Die Stadtwerke St. Ingbert GmbH hat ihr Personal in der Bio-
spharen-Stadtwerke GmbH & Co. KG geblndelt. Durch diese er-
folgt die Verarbeitung lhrer Daten. Zum Schutz lhrer Daten wurde
ein entsprechender Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abge-
schlossen

Aufbewahrung und L6schung der Daten

Ihre Daten werden solange aufbewahrt, wie dies fur die jeweiligen
0.9. Zwecke erforderlich ist. Die Daten werden spatestens nach
Beendigung des Vertragsverhaltnisses und nach Ablauf der gesetz-
lichen Aufbewahrungsfristen des Zivil-, Handels- und Steuerrechts
geldscht.

lhre Rechte

Wir informieren Sie dartber, dass Sie gemal3 Artikel 15 ff. DSGVO
unter den dort definierten Voraussetzungen folgende Rechte des
Betroffenen haben: Recht auf Auskunft Gber die betreffenden
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Léschung
oder auf Einschrankung der Verarbeitung oder Widerspruchsrecht
gegen die Verarbeitung sowie Recht auf DatenUbertragbarkeit.
Auch haben Sie gemaB Artikel 77 DSGVO das Recht der Beschwer-
de bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehorde. Wenn die Verarbei-
tung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO oder Artikel 9 Ab-
satz 2 Buchstabe a DSGVO beruht (Einwilligung) haben Sie ferner
das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die
RechtmaBigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung berthrt wird.

Datenschutzbeauftragter
Der fur die Stadtwerke St. Ingbert GmbH zustédndige Datenschutz-

beauftragte ist Herr Dr. Jorn VoBbein (UIMC; datenschutz.stw-igh@
uimc.de).
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Drucken

BIOSPHAREN

) STADTWERKE
SEPA-Lastschriftmandat ST. INGBERT

Mit dem SEPA-Lastschriftmandat wird laut Richtlinien fur einen einheitlichen
europadischen Zahlungsraum (SEPA) die herkdmmliche Einzugserméchtigung ersetzt.

1. Auftraggeber

Anrede

Ansprechpartner/Name, Vorname

StraBe, Hausnummer

PLZ Ort

Kundennummer

2. Verbrauchsstelle

StraBe, Hausnummer

o
N
o
=1

3. Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

DE65ZZZ00000102880
Glaubiger-ldentifikationsnummer
Stadtwerke St. Ingbert GmbH, Reinhold-Becker-Str. 1, 66386 St. Ingbert
Zahlungsempfanger
<Keine Angabe: diese teilen wir Ihnen separat mit>
Mandatsreferenznummer

Hiermit erméachtige ich die Stadtwerke St. Ingbert GmbH, Zahlungen aus
dem Vertragsverhéltnis von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadtwerke St. Ingbert
GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Dieses SEPA-Mandat hat Gultigkeit bis zum schriftlichen Widerruf.

4. Zahlungsangaben

Bankverbindung

Kreditinstitut

Kontoinhaber

Name, Vorname

Ort, Datum

X

Unterschrift des Kunden

Stadtwerke St. Ingbert GmbH | Reinhold-Becker-StraBe 1 | 66386 St. Ingbert | Telefon: 06894 9552-0 | www.sw-igb.de

Die Nummer 1 fir erstklassige Versorgung




	20250116_SW_St_Ingbert_Formular_Strom_Haushalt.pdf
	20241023_SW_St_Ingbert_Formular_Strom_Haushalt_KOMPLETT.pdf
	20240926_SW_St_Ingbert_Formular_Strom_Haushalt_KOMPLETT.pdf
	20240901_SW_St_Ingbert_Formular_Strom_Haushalt_KOMPLETT.pdf
	20240807_SW_St_Ingbert_Formular_Strom_Haushalt_KOMPLETT.pdf
	20240807_SW_St_Ingbert_Formular_Strom_Haushalt_KOMPLETT.pdf
	20240306_SW_St_Ingbert_Formular_Strom_Haushalt_KOMPLETT.pdf
	20230927_SW_St_Ingbert_Formular_Strom_Haushalt_KOMPLETT.pdf
	20230828_SW_St_Ingbert_Vertrag_Strom_Haushalt_1
	20230530_SW_Ingbert_Widerruf_Strom_Blau
	20230828_SW_St_Ingbert_Vertrag_Strom_Haushalt_2
	20230828_SW_St_Ingbert_Preisblatt_Strom_Haushalt
	20230530_SW_St_Ingbert_AVB_Energie_Blau
	20230530_SW_St_Ingbert_Datenschutz_Blau
	20230530_SW_St_Ingbert_SEPA_Blau
	20230531_SW_St_Ingbert_Formular_Strom_Haushalt_Orange_KOMPLETT.pdf
	20230522_SW_Bliestal_Vertrag_Strom_Neukunden
	20230522_SW_Bliestal_Preisblatt_Strom_Haushalt
	20230522_SW_Bliestal_AVB_Energie
	20230522_SW_Bliestal_SEPA
	20230522_SW_Bliestal_Datenschutz
	20230522_SW_Bliestal_Widerruf_Strom
	20211119_SW_Bliestal_Formulare_Strom_Haushalt_Family_WEB.pdf
	20211116_SW_Bliestal_Formular_Erdgas_KOMPLETT_WEB.pdf
	20211112_SW_Bliestal_Vertrag_Erdgas_WEB
	20211112_SW_Bliestal_Preisblatt_Erdgas_WEB
	20211104_SW_Bliestal_AGB_Erdgas_WEB


	20230530_SW_St_Ingbert_Vertrag_Strom_Haushalt_Orange_KOMPLETT.pdf
	20230530_SW_St_Ingbert_Vertrag_Strom_Haushalt_Orange
	Stromtarife HHH_01.01.2023
	20230530_SW_St_Ingbert_AVB_Energie_Orange
	20230530_SW_St_Ingbert_SEPA_Orange
	20230530_SW_St_Ingbert_Datenschutz_Orange
	20230530_SW_Ingbert_Widerruf_Strom_Orange











	Vertrag: 0
	Lieferbeginn: Off
	Wasserkraft: Off
	Name_Vorname: 
	Strasse_Hausnummer: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Telefon: 
	E-Mail-Adresse: 
	Kundennummer: 
	Geburtsdatum: 
	Name_Vorname_Entnahmestelle: 
	Strasse_Hausnummer_Entnahmestelle: 
	PLZ_Entnahmestelle: 
	Ort_Entnahmestelle: 
	Stromzählernummer_Entnahmestelle: 
	Datum_Lieferbeginn: 
	Kundeninformation: Off
	Ort_Datum: 
	Drucken: 
	Firma: 
	Kundennummer_SEPA: 
	Name_Vorname_Verbrauchstelle: 
	PLZ_Verbrauchstelle: 
	Ort_Verbrauchstelle: 
	Kreditinstitut: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Name_Vorname_Konto: 


